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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.2000

Norm

§10 ZPO, §54 ZPO, §15a GmbHG

Rechtssatz

Auch der vom Firmenbuchgericht bestellte Notgeschäftsführer hat für seine Tätigkeit im Zivilprozess Anspruch auf

Kostenersatz gegenüber der Gegenpartei analog § 10 ZPO, dies aber nur unter der Voraussetzung, dass der Gegner

seine Bestellung oder zumindest die Mitwirkung des bereits bestellten Notgeschäftsführers (etwa durch einen Antrag

auf Klagszustellung an diesen) veranlasst hat. Wenn der Notgeschäftsführer hingegen von sich aus - ohne darauf

abzielenden Antrag der Gegenpartei - im Verfahren einschreitet und Anträge stellt, kann von einer "Veranlassung"

nicht mehr gesprochen werden.
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